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Auch aus unserer Sicht bestehen daher in Variante  2 
Zweifel, ob die erteilte Vollmacht die Befugnis zur frei-
heitsentziehenden Unterbringung in der geschlossenen 
(beschützenden) Abteilung eines off enen Pfl egeheims – 
das eben kein Krankenhaus darstellt – umfasst. 

5. Abschließender Gestaltungshinweis
Da die ärztliche Zwangsbehandlung mittlerweile in 
§  1906a  BGB selbstständig geregelt ist, dürfte es sich 
im Rahmen der Formulierung von Vorsorgevollmach-
ten empfehlen, die entsprechenden Befugnisse zu Maß-
nahmen i. S. v. § 1906 Abs. 1 oder Abs. 4 BGB bzw. zu 
Maßnahmen i. S. v. § 1906a BGB separat zu formulie-
ren. Dabei sollte aus dem Text der Vollmacht deutlich 
hervorgehen, dass der Bevollmächtigte 

- nicht nur über Unterbringungen mit freiheitsentzie-
hender Wirkung i. S. v. § 1906 Abs. 1 BGB und 

- über freiheitsentziehende Maßnahmen in einem 
Heim oder einer sonstigen Einrichtung i. S. v. § 1906 
Abs. 4 BGB entscheiden können soll, sondern auch 

- über ärztliche Zwangsmaßnahmen i. S. v. §  1906a 
Abs.  1  BGB bzw. die zwangsweise Verbringung zu 
einem stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus 
i.  S.  v. §  1906a Abs.  4  BGB (vgl. BeckOK-BGB/
Müller-Engels, § 1906a Rn. 23; Formulierungsvorschlag 
bei Müller/Renner, Betreuungsrecht und Vorsorgever-
fügungen in der Praxis, 5. Aufl . 2018, Rn. 1113, 1114; 
Müller-Engels, in: Limmer/Hertel/Frenz, Würzburger 
Notarhandbuch, 6. Aufl . 2022, Teil 3 Kap. 3 Rn. 1). 
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ErbbauRG §§ 1, 14, 27 
Automatische Verlängerung eines Erbbaurechts
Abruf-Nr.: 185211

EGBGB Art. 11 
Spanien: Grundstücksvollmacht; Beurkundungs-
verfahren bei Beurkundung in Deutschland ; Beur-
kundung mit zwei verbindlichen Sprachfassungen
Abruf-Nr.: 186051

Rechtsprechung
EGBGB Art. 6, 11
Stellvertretung bei Eheschließung; ordre public; 
Qualifi kation der Eheschließung durch einen Ver-
treter als Formfrage

1. Kollisionsrechtlich ist eine Eheschließung durch 
einen Vertreter nur dann als reine Formfrage zu 
qualifi zieren, wenn es sich um eine Stellvertretung 
lediglich in der Erklärung handelt, bei der der Voll-
machtgeber die Eheschließung sowie den konkre-
ten Ehepartner nach eigenem Willen bestimmt hat. 
Demgegenüber würde eine Stellvertretung im Wil-
len, die dem Vertreter eine eigene Entscheidungsbe-
fugnis bezüglich der Eheschließung oder der Wahl 
des Ehepartners einräumt, auch die materiellen Vor-
aussetzungen der Eheschließung berühren und wäre 
nach dem für Deutsche geltenden Heimatrecht un-
zulässig.

2. Die Eheschließung im Ausland im Wege doppelter 
Stellvertretung verstößt nicht gegen den deutschen 
ordre public.

BGH, Beschl. v. 29.9.2021 – XII ZB 309/21

Problem
Eine deutsche Staatsangehörige und ein syrischer Staats-
angehöriger beantragten beim Standesamt die Beurkun-
dung einer Erklärung zur Bestimmung des Ehenamens 
nach Eheschließung und legten hierfür eine Heirats-
urkunde der Registrierungsbehörde des Mexikanischen 
Bundesstaats Baja California Sur vor. Es handelt sich 
um eine sog. Handschuhehe, die in Mexiko in Abwe-
senheit der Verlobten durch zwei Vertreter geschlossen 
wurde, denen jeweils eine von einem deutschen Notar 
beglaubigte „Sondervollmacht“ erteilt wurde.

Das Standesamt wurde auf dessen Zweifelsvorlage hin 
vom Amtsgericht angewiesen, die beantragte Beurkun-
dung nicht vorzunehmen. Nach Beschwerde der Ehe-
leute wies das Oberlandesgericht das Standesamt an, 
die Beurkundung doch vorzunehmen. Die hiergegen 
gerichteten Rechtsbeschwerden der oberen und unteren 
Standesamtsaufsicht wurden vom BGH verworfen bzw. 
zurückgewiesen.

Entscheidung
Im Mittelpunkt der Entscheidung steht die Frage, ob 
eine Deutsche in Mexiko wirksam durch einen Stell-
vertreter heiraten kann. Der BGH diff erenziert da-
nach, ob es sich um eine Stellvertretung in der Er-
klärung oder um eine Stellvertretung im Willen 
handelt. 
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Eine Stellvertretung in der Erklärung sei möglich, 
wenn die Mittelsperson lediglich die vorgegebene Er-
klärung überbringe und nicht über die Eheschließung 
und die zu heiratende Person nach eigenem Willen ent-
scheide. Diese Voraussetzungen waren im vorliegenden 
Fall gegeben, sodass die Zulässigkeit der Vertretung 
als Formfrage zu qualifi zieren war. Das anwendbare 
Recht richtet sich somit gem. Art. 11 Abs. 1 EGBGB 
alternativ nach der lex causae oder dem Ortsrecht. Wird 
die Erklärung durch einen Vertreter abgegeben, ist ge-
mäß Art. 11 Abs. 3 EGBGB bei Anwendung von Art. 11 
Abs. 1 EGBGB der Staat maßgebend, in dem sich der 
Vertreter befi ndet. Bei einer Stellvertreterehe ist dies der 
Ort der Trauungshandlung. Im vorliegenden Fall war 
demnach auf die Frage der Formgültigkeit der in Los 
Cabos geschlossenen Ehe das Recht des Mexikanischen 
Bundesstaats Baja California Sur anwendbar. Dieses 
ermöglicht eine Eheschließung durch Sonderbevoll-
mächtigte und insb. auch eine doppelte Stellvertretung, 
sodass die formellen Eheschließungsvoraussetzungen 
vorlagen.

Weiterhin stellt der BGH fest, dass die Eheschließung 
nicht gegen den kollisionsrechtlichen ordre public (Art. 6 
EGBGB) verstößt, da die Anwendung fremden Rechts 
im Einzelfall nicht mit wesentlichen Grundsätzen des 
deutschen Rechts unvereinbar ist. Dies ergebe sich zum 
einen daraus, dass der Gesetzgeber die Wirksamkeit von 
nach fremdem Ortsrecht geschlossenen Ehen bewusst 
in seinen Willen aufgenommen habe. Zum anderen 
wollten hier beide Eheleute übereinstimmend die Ehe 
schließen.

Eine andere rechtliche Beurteilung ergebe sich bei einer 
Stellvertretung im Willen, bei der die Verlobten das 
„Ob“ der Eheschließung und die Wahl der zu heira-
tenden Person aus der Hand geben. Der BGH macht 
deutlich, dass in diesem Fall die Zulässigkeit der Vertre-
tung als materielle Eheschließungsvoraussetzung zu 
qualifi zieren ist und gem. Art. 13 Abs. 1 EGBGB dem 
Heimatrecht des jeweiligen Verlobten unterliegt. Für 
deutsche Staatsangehörige sei in diesem Fall aufgrund 
des zweiseitigen Charakters von § 1311 S. 1 BGB eine 
Stellvertretung unzulässig, auch wenn der andere Teil 
der Eheleute vertreten werden könne. 

Dies bedeutet, dass wenn die zu heiratende Person 
feststeht und der Stellvertreter insofern und auch hin-
sichtlich der Frage der Eheschließung selbst kein Aus-
wahlermessen hat, eine nach dem am Eheschließungs-
ort geltenden Recht zulässige Stellvertretung auch aus 
deutscher Sicht wirksam ist.

Praxishinweis
Für die Notarinnen und Notare wird sich ein Recht zur 

Ablehnung der Beurkundung allenfalls dann ergeben, 
wenn es zusätzliche Anhaltspunkte für einen Missbrauch 
der Vollmacht gibt (§ 4 BeurkG). „Handschuhehen“ er-
möglichen oftmals Eheschließungen, die anderenfalls 
aufgrund ausländerrechtlicher und faktischer Reisebe-
schränkungen nicht oder nur mit großer Verzögerung 
vorgenommen werden könnten. Insofern sind sie nicht 
nur in lateinamerikanischen Staaten (Mexiko, Kolum-
bien), sondern auch in mehreren US-Bundesstaaten, in 
Europa (Italien, Spanien, Portugal, Polen, Nordmaze-
donien) sowie in islamisch geprägten Rechtsordnungen 
(Übersicht bei Ebert, StAZ 2021, 257, 259 ff .) zulässig. 
Auch in Deutschland war während des Zweiten Welt-
kriegs eine Ferntrauung möglich (BGH NJW 1959, 717, 
720).

Literaturhinweis
Winkler/Schlögel, Erbbaurecht, 7. Aufl ., C. H. Beck 
Verlag, München 2021, 99.– €

Das Erbbaurecht verspricht auch und gerade in Zukunft 
für die notarielle Praxis von hoher Bedeutung zu sein. 
Eine Vielzahl von Städten und Gemeinden hat ange-
kündigt, zukünftig nur noch oder zumindest verstärkt 
Erbbaurechte auszugeben und den Verkauf von Grund-
stücken einzuschränken. Hierdurch sollen die Kosten 
für den Erwerb eigenen Wohnraums eingedämmt und 
die Möglichkeit der Spekulation mit Grundstücken 
verringert werden. Zwar dürften Erbbaurechte hierzu 
kaum ein geeignetes Allheilmittel sein, der politische 
Wille ist allerdings vorhanden und wird insoweit auch 
die notarielle Praxis beeinfl ussen. Daneben gewinnt 
das Erbbaurecht in der notariellen Praxis gleicherma-
ßen deshalb an Bedeutung, da auf die Notare in ab-
sehbarer Zeit eine Welle von Erbbaurechten zukommt, 
deren Ende bevorsteht und die deshalb einer Regelung 
bedürfen.

Bereits optisch fällt auf den ersten Blick auf, dass der 
Gründer und ursprüngliche Namensgeber des Werkes 
(Helmut Freiherr von Oefele) nicht mehr aufgeführt 
ist. Dies erscheint ohne Weiteres nachvollziehbar, da die 
Neubearbeitung schon seit Längerem von den nunmeh-
rigen Autoren geleistet wird. Die Qualität wird unter 
dieser Anpassung jedenfalls nicht leiden! Die Neuafl age 
bringt das Werk auf den aktuellen Rechtsstand (Mit-
te 2021). Zwar haben sich keine grundlegenden Umwäl-
zungen in der Rechtsmaterie ergeben, da das ErbbauRG 
nicht verändert wurde, allerdings waren die Bewegun-
gen in Rechtsprechung und Literatur sowie in Gesetzen 
mit Querwirkungen zum Erbbraurecht, wie dem WEG, 
dennoch deutlich spürbar. Vor allem für die Ziele der 
Gemeinden von hoher Relevanz ist die Auff assung des 


